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kaum gedacht werden kann. Hatte Homeyer es einst für eine 
Forderung der Ehre wie des Bedürfnisses deutscher Rechts­
wissenschaft erklärt, den deutschen Rechtsquellen die sorgsame 
Behandlung zuzuwenden, welche die Romanisten den Ueber­
bleibseln des klassischen Alterthums seit Jahrhunderten mit 
immer gesteigerten Kräften und Mitteln angedeihen lassen 
(Sachsenspiegel Tbl. 2 Bd. 1 S. XIII), so hat er noch selbst 
die Genugthuung erlebt, dass seine Art und Weise der Edi­
tion das Muster für die Publication deutschrechtlicher Quellen 
geworden ist. Das gilt insbesondere auch für die Kategorie 
der Stadtrechte.

Seit dem Jahre 1820 etwa ist eine Fülle deutscher Stadt­
rechte veröffentlicht, so dass man gradezu von einer Periode 
der Stadtrechtseditionen sprechen darf: eine litterarische Be­
wegung, deren Ursprung auf das Wiedererwachen der rechts­
geschichtlichen Studien unter der Einwirkung K. F. Eichhorns 
zurückgeht, wie sich denn grade seine Schüler unter den 
Herausgebern dieser Quellen zahlreich vertreten finden, deren 
Fortdauer und verstärktes Auftreten seit den dreissiger Jahren 
vielleicht durch das Scheitern jenes von den Monumenten auf­
gestellten Projects, sicherlich durch die von Homeyers Edi­
tionen der sächsischen Rechtsbücher ausgehende Anregung be­
einflusst wurde. Eine hier beigefügte Tabelle mag eine 
Uebersicht über die wichtigsten der einschlägigen litterärischen 
Erscheinungen gewähren: die erste Columne giebt das Pub­
licationsjahr an, die zweite den Hauptgegenstand, die dritte 
den abgekürzten Titel der Publication.

Wigand, Gresch, von Corvei und 
Höxter.

Gaupp, D. alte Magdeb. u. Halli­
sche Recht.

v. Freyberg, Sammlg. teutscher 
R.-Alterth. II.

Stenzel, Urk .-Sämig, zur Gesch. 
des Ursprungs der Städte und 
Rechte in Schlesien u. O-Lausitz.

Schreiber, Die älteste Verfassgs­
urk. der St. Freiburg i. Breisg.

Warnkönig, Flandrische Staats- 
und Rechtsgesch. 3 Bde.

Fidicin, Histor.-diplom. Beitr. zur 
Gesch. der St. Berlin.

Zöpfl, D. Bamberger R. als Quelle 
der Carolina.

Hach, D. alte Lübische Recht.

1819

1826

1828

Dortmund 13. Jahr­
hundert.

Magdeburg 13. u.
14. Jahrh.

Augsburg 1276.

1832 Magdeburg 12. 13. 
u.ff. Jahrh.

1833 Freiburg i. Br. 12. 
Jahrh.

1835 - 39 Flandrische Städte 
12.-15. Jahrh.

1837 Berlin Stadtbuch 
1397 u.ff.

1839 Bamberg 14. Jahrh.

— Lübeck 13. — 15. 
Jahrh.


